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Verhandlungsschrift

Gremium: Gemeinderat, öffentliche Sitzung

Sitzungstermin: Mittwoch, den 31.05.2023

Sitzungsbeginn: 19:06 Uhr

Sitzungsende: 19:15 Uhr

Ort, Raum: Puchenau, Seniorentreff, Wilheringerstraße 2

Anwesende:

Bürgermeister
Friedrich Geyrhofer, MBA ÖVP

Vizebürgermeister
Lukas Fellinger ÖVP

Mitglieder
Sabine Schodits ÖVP
Andreas Falkner ÖVP
Mag. Nikolaus Thaller ÖVP
Johannes Fölser ÖVP
Robert Scheuba ÖVP
Ing. Mag. Josef Grubmüller ÖVP
DI (FH) Sebastian Auböck, MBA ÖVP
Verena Haselsteiner-Köteles, Msc, Bsc GRÜNE
Reinhold Degenfellner GRÜNE
DI Robert Pollak GRÜNE
Daniela Degenfellner GRÜNE
Mag. Günter Gaisbauer GRÜNE
Njegos Mandic SPÖ
Anna Zwettler SPÖ
Mag. Stefan Lang, LL.M. FPÖ
Ing. Mag. Dr. Georg Weichhart NEOS
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Ersatzmitglieder
DI Johann Felber ÖVP Vertretung für Frau DI Ingrid Domenig-

Meisinger
Ing. Bernhard Gabriel ÖVP Vertretung für Herrn Franz Mayr
Ulrike Plank GRÜNE Vertretung für Herrn Florian Tischler
Mag. Heinrich Wicpalek SPÖ Vertretung für Frau Mag. M.Beverley Allen-

Stingeder
Johannes Puchhammer, BA SPÖ Vertretung für Herrn DI Dr. Florian Zwettler
Paul Mörkelsberger SPÖ Vertretung für Frau Andrea Mahringer
Andreas Helmhart FPÖ Vertretung für Herrn Johann Zwittlinger

Weitere Anwesende
Mag. Daniel Schnötzinger

Abwesende:

Schriftführer(in): Alexandra Oberleitner
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Der Vorsitzende eröffnet um 19:06 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

a) die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde;
b) die Zustellung
- außerhalb des Sitzungsplanes aufgrund der Zustimmung vom 22.10.2021 erfolgte. Demnach

erfolgte die Sitzungseinladung und Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte
25 mal per E-Mail.

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 29.03.2023 während der Sitzung noch aufliegt

und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht
werden können.

Vor Eingang in die Tagesordnung wird die Angelobung des Ersatzmitgliedes Paul Mörkelsberger
vom Bürgermeister durchgeführt.

Tagesordnung:

1. Finanzierungsplan RLF 2000 - Beratung und Beschluss

2. Allfälliges

1. Finanzierungsplan RLF 2000 - Beratung und Beschluss

Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 29.11.2021 den Grundsatzbeschluss über den Ankauf
eines Rüstlöschfahrzeuges (RLF 2000) für die FF Puchenau gefasst. Damals ist man laut
Normkostenliste des Landesfeuerwehrverbandes (Stand 23.02.2021) von Bruttokosten für
Fahrgestell und Aufbau in Höhe von EUR 444.800,00 inkl Pflichtausrüstung iHv EUR 72.200,00.
Die aktuell gültigen Normkosten ohne Pflichtausrüstung für den RLF 2000 für die FF Puchenau
betragen nun EUR 417.700,00.

Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer

Die FF Puchenau hat beim BBG-Shop ein konkretisiertes Angebot der Fa Rosenbauer iHv
EUR 457.542,00 brutto (Fahrgestell + Aufbau + Stromerzeuger) erhalten. Förderfähig sind jedoch
nur die Kosten für Fahrgestell und Aufbau, sodass sich Normkosten iHv EUR 448.956,00 (brutto)
ergeben.

Basis für die Förderbemessung mit der aktuellen Projektfonds-Förderquote von 70% (BZ 32% +
LFK-Zuschuss 38%) sind die Normkosten iHv EUR 417.700,00. Abzüglich eines Fixbetrages aus
dem Katastrophenfonds iHv EUR 37.500,00 ergibt sich sohin ein Eigenmittelanteil iHv
EUR 87.810,00.

Nach Förderzusage des Landes-Feuerwehrkommandos wurde von der Direktion Inneres &
Kommunales ein Finanzierungsplan erstellt:
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Die von der Gemeinde Puchenau laut Konkret-Angebot der Fa Rosenbauer vom 28.04.2023
bekanntgegebenen Normkosten (Fahrgestell und Aufbau) in Höhe von EUR 448.956,00 (brutto)
werden sohin genehmigt.

Da mit 15.06.2023 eine Preiserhöhung von 15 bis 20 % zu erwarten ist, war ein beschleunigtes
Verfahren zu wählen und ist eine Beschlussfassung vorstehenden Finanzierungsplanes vor diesem
Zeitpunkt herbeizuführen.

Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge den Finanzierungsplan für die
Beschaffung des Rüstlöschfahrzeuges (RLF 2000) laut obiger Darstellung beschließen.

Nachdem keine wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag
offen mittels Handerheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

2. Allfälliges

Keine Wortmeldungen.
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............................................................ ............................................................::
Vorsitzende(r) Schriftführer(in)

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende(n) Verhandlungsschrift(en) in der
Sitzung vom ....................... keine / folgende Einwendungen erhoben wurden.

Puchenau, am .........................

Der Bürgermeister:

Friedrich Geyrhofer, MBA

............................................................ ............................................................
ÖVP Gemeinderat SPÖ Gemeinderat

............................................................ ............................................................
GRÜNE Gemeinderat FPÖ Gemeinderat

…………………………………………..
NEOS Gemeinderat


